
 

30. Ordnung zur Änderung der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung  

(KAVO) für das Bistum Trier 

 

Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) für das Bistum Trier vom 18. 

Januar 2008 (KA 2008 Nr. 38), in der Fassung vom 17. März 2016 (KA 2016 Nr. 85), 

wird wie folgt geändert: 

 

 

 
I. Änderung der Anlagen zur KAVO 

 
 
Ziffer 11.2 im Teil II der Anlage 4b erhält folgende Fassung: 

 
„11.2 Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten im Seelsorgsdienst erhalten 

nach zehnjähriger Tätigkeit in der nach ursprünglichem Recht maßgeblichen 
Vergütungsgruppe IVa BAT ab dem 1. Januar 2016 eine zusätzliche Leistung in 
Höhe von 415,00 Euro. Diese Zulage nimmt an den von der KODA beschlossenen 

allgemeinen Entgeltänderungen teil.“ 
 

 
II. Inkrafttreten 

 

Die Regelung in Abschnitt I tritt rückwirkend zum 1. Januar 2016 in Kraft.  
 


